
Texte zu § 89

§ 802g ZPO Erzwingungshaft

(1) … In dem Haftbefehl sind der Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Verhaftung zu
bezeichnen.

(2) Die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher. Dem Schuldner ist der
Haftbefehl bei der Verhaftung in beglaubigter Abschrift zu übergeben.

§ 802h ZPO Unzulässigkeit der Haftvollstreckung

(1) Die Vollziehung des Haftbefehls ist unstatthaft, wenn seit dem Tag, an dem der Haftbefehl
erlassen wurde, zwei Jahre vergangen sind.

(2) Gegen einen Schuldner, dessen Gesundheit durch die Vollstreckung der Haft einer nahen und
erheblichen Gefahr ausgesetzt würde, darf, solange dieser Zustand dauert, die Haft nicht voll-
streckt werden.

§ 802j ZPO Dauer der Haft; …

(1) Die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen. Nach Ablauf der sechs Monate
wird der Schuldner von Amts wegen aus der Haft entlassen.
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